
 

Die Handwerkskammer Münster erlässt aufgrund der Beschlüsse des 

Berufsbildungsausschusses vom 18. April 2024 und der Vollversammlung vom 

20. Juni 2024 als zuständige Stelle aufgrund der §§ 41, 42 r, 91 Abs. 1 Nr. 4 und 106 

Abs. 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HWO) vom 24. September 

1998 (BGBl. 1966 I, S. 3074), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12), folgende 

 

 

Ausbildungsregelung 

über die Berufsausbildung 

zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung / 

zur Fachpraktikerin für Holzverarbeitung 

 

 

§ 1 

Ausbildungsberuf 

 

Die Berufsausbildung zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung / zur Fachpraktikerin für 

Holzverarbeitung erfolgt nach dieser Ausbildungsregelung. 

 

 

§ 2 

Personenkreis 

 

Diese Ausbildungsregelung regelt die Berufsausbildung gemäß § 66 BBiG / § 42r HwO 

für Personen im Sinne des § 2 SGB IX. 

 

 

§ 3 

Dauer der Berufsausbildung 

 

Die Ausbildung dauert drei Jahre. 

 

 

§ 4 

Ausbildungsstätten 

 

Die Ausbildung findet in ausbildungsrechtlich geeigneten Ausbildungsbetrieben und 

Ausbildungseinrichtungen statt. 

 

 

§ 5 

Eignung der Ausbildungsstätte 

 

(1) Behinderte Menschen dürfen nach dieser Ausbildungsregelung nur in dafür 

geeigneten Betrieben und Ausbildungseinrichtungen ausgebildet werden. 
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(2) Neben den in § 27 BBiG / § 21 HwO festgelegten Anforderungen muss die 

Ausbildungsstätte hinsichtlich der Räume, Ausstattung und Einrichtung den 

besonderen Erfordernissen der Ausbildung von behinderten Menschen gerecht 

werden. 

 

(3) Es müssen ausreichend Ausbilderinnen/Ausbilder zur Verfügung stehen. Die 

Anzahl der Ausbilderinnen/Ausbilder muss in einem angemessenen Verhältnis zur 

Anzahl der Auszubildenden stehen. Dabei ist ein Ausbilderschlüssel von in der Regel 

höchstens eins zu acht anzuwenden. 

 

 

§ 6 

Eignung der Ausbilderinnen/Ausbilder 

 

(1) Ausbilderinnen/Ausbilder, die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG / § 42m 

HwO erstmals tätig werden, müssen neben der persönlichen, berufsspezifisch 

fachlichen sowie der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung (AEVO u. a.) eine 

mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung sowie zusätzliche behindertenspezifische 

Qualifikationen nachweisen. 

 

(2) Anforderungsprofil 

 

Ausbilderinnen/Ausbilder müssen eine rehabilitationspädagogische Zusatzqualifi-

kation nachweisen und dabei folgende Kompetenzfelder abdecken: 

 

- Reflexion der betrieblichen Ausbildungspraxis 

- Psychologie 

- Pädagogik, Didaktik 

- Rehabilitationskunde 

- Interdisziplinäre Projektarbeit 

- Arbeitskunde/Arbeitspädagogik 

- Recht 

- Medizin 

 

Um die besonderen Anforderungen des § 66 BBiG / § 42m HwO zu erfüllen, soll ein 

Qualifizierungsumfang von 320 Stunden sichergestellt werden. 

 

(3) Von dem Erfordernis des Nachweises einer rehabilitationspädagogischen 

Zusatzqualifikation soll bei Betrieben abgesehen werden, wenn die Qualität der 

Ausbildung auf andere Weise sichergestellt ist. Die Qualität ist in der Regel 

sichergestellt, wenn eine Unterstützung durch eine geeignete Ausbildungseinrichtung 

erfolgt. 

 

(4) Ausbilderinnen/Ausbilder, die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG / § 42m 

HwO bereits tätig waren, haben innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren 

die notwendigen Qualifikationen gemäß Absatz 2 nachzuweisen. 
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Die Anforderungen an Ausbilderinnen/Ausbilder gemäß § 2 gelten als erfüllt, wenn die 

behindertenspezifischen Zusatzqualifikationen auf andere Weise glaubhaft gemacht 

werden können. 

 

 

§ 7 

Struktur der Berufsausbildung 

 

(1) Findet die Ausbildung in einer Ausbildungseinrichtung statt, sollen mindestens 12 

Wochen außerhalb dieser Einrichtung in einem geeigneten Ausbildungsbetrieb / 

mehreren Ausbildungsbetrieben durchgeführt werden. 

 

(2) Soweit Inhalte der Ausbildung nach dieser Ausbildungsregelung mit Inhalten der 

Berufsausbildung zum/zur Tischler/in übereinstimmen, für die aufgrund einer 

Regelung der Handwerkskammer Münster eine überbetriebliche Berufsausbildung 

vorgesehen ist, soll die Vermittlung der entsprechenden Ausbildungsinhalte ebenfalls 

überbetrieblich erfolgen. 

 

(3) Von der Dauer der betrieblichen Ausbildung nach Absatz 1 kann nur in besonders 

begründeten Einzelfällen abgewichen werden, wenn die jeweilige Behinderung oder 

betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern; eine Verkürzung der 

Dauer durch die Teilnahme an einer überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme erfolgt 

nicht. 

 

 

§ 8 

Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild 

 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan 

(Anlage) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche 

Handlungsfähigkeit). 

Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende Organisation der Ausbildung ist 

insbesondere zulässig, soweit die jeweilige Behinderung der Auszubildenden oder 

betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 

 

(2) Die Berufsausbildung zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung / Fachpraktikerin für 

Holzverarbeitung gliedert sich wie folgt (Ausbildungsberufsbild): 

 

ABSCHNITT A 

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

1. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team 

2. Einrichten, Sichern und Räumen von Arbeitsplätzen 

3. Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten und 

Maschinen 
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4. Be- und Verarbeiten von Holz-, Holzwerk- und sonstigen Werkstoffen 

5. Herstellen von Teilen und Zusammenbauen zu Erzeugnissen 

6. Behandeln von Oberflächen 

7. Durchführen von Holzschutzmaßnahmen 

8. Durchführen von Montage- und Demontagearbeiten 

9. Transportieren und Lagern 

 

 

ABSCHNITT B 

 

Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

4. Umweltschutz 

5. Information, technische und soziale Kommunikation 

6. Kundenorientierung 

7. Qualitätssichernde Maßnahmen 

 

 

§ 9 

Zielsetzung und Durchführung der Berufsausbildung 

 

(1) Die in dieser Ausbildungsregelung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) sollen bezogen auf Arbeits- und 

Geschäftsprozesse so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer 

qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes 

befähigt werden, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und 

Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzusammenhang (berufliche 

Handlungskompetenz) einschließt. Diese beschriebene Befähigung ist auch in den 

Prüfungen nach den §§ 10 und 11 nachzuweisen. 

 

(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für 

die Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. 

Ihnen ist Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der 

Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen 

Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen. 

Die Auszubildende/Der Auszubildende kann nach Maßgabe von Art oder Schwere / 

Art und Schwere ihrer/seiner Behinderung von der Pflicht zur Führung eines 

schriftlichen Ausbildungsnachweises entbunden werden. 
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§ 10 

Zwischenprüfung 

 

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. 

Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.  

 

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für die ersten 18 Monate 

aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im 

Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, 

soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.  

 

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens sechs Stunden eine Arbeitsaufgabe, die 

einem Kundenauftrag entspricht, durchführen sowie innerhalb dieser Zeit in insgesamt 

höchstens zehn Minuten hierüber ein Fachgespräch führen, das aus mehreren 

Gesprächsphasen bestehen kann. Weiterhin soll der Prüfling in insgesamt höchstens 

150 Minuten Aufgaben schriftlich bearbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen. 

Für die Arbeitsaufgabe kommt insbesondere in Betracht: Herstellen eines Werkstücks 

unter Anwendung manueller und maschineller Bearbeitungs- und 

Verbindungstechniken einschließlich Oberflächenbearbeitung. Durch die 

Durchführung der Arbeitsaufgabe, das Fachgespräch und die Bearbeitung der 

schriftlichen Aufgaben soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte und Arbeitsmittel 

festlegen, technische Unterlagen nutzen, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitätssicherung 

anwenden sowie seine Vorgehensweise begründen kann. 

 

 

§ 11 

Abschlussprüfung 

 

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) 

aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im 

Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung 

wesentlich ist.  

 

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens sieben 

Stunden eine Arbeitsaufgabe I durchführen. 

Weiterhin soll der Prüfling in insgesamt höchstens 100 Stunden eine Arbeitsaufgabe 

II, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit betriebsüblichen 

Unterlagen dokumentieren sowie innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens 30 

Minuten hierüber ein Fachgespräch führen, das aus mehreren Gesprächsphasen 

bestehen kann.  

 

Für die Arbeitsaufgabe I kommt insbesondere in Betracht:  

 

1. Herstellen eines Erzeugnisses aus unterschiedlichen Materialien unter 

Anwendung maschineller Bearbeitungs- und Verbindungstechniken 

einschließlich Verwendung eines Halbzeuges oder 

2. Einbauen und Montieren von Erzeugnissen 
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Für die Arbeitsaufgabe II kommt insbesondere in Betracht: 

 

1. Gestalten und Herstellen eines Erzeugnisses einschließlich des Einrichtens und 

Bedienens von Maschinen und Vorrichtungen, 

2. Nutzung von Anwenderprogrammen, 

3. Herstellen und Zusammenbauen von Teilen, Montieren von Beschlägen sowie 

Oberflächenbehandlung. 

 

Dem Prüfungsausschuss ist vor Durchführung der Arbeitsaufgabe II ein 

fertigungsreifer Entwurf zur Genehmigung vorzulegen. Bei der Erstellung der 

Arbeitsaufgabe II ist der betriebliche Bereich, in dem der Auszubildende überwiegend 

ausgebildet wurde, zu berücksichtigen. Durch die Durchführung der Arbeitsaufgaben, 

deren Dokumentation und das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er 

Arbeitsabläufe ziel- und kundenorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher, 

technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig planen und 

durchführen, Informations- und Kommunikationssysteme nutzen, Arbeitsergebnisse 

kontrollieren sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitätssicherung ergreifen sowie seine 

Vorgehensweise begründen kann.  

 

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen 

Gestaltung und Konstruktion, Planung und Fertigung, Montage und Service auf der 

Grundlage eines Erzeugnisses sowie in Wirtschafts- und Sozialkunde schriftlich 

geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Gestaltung und Konstruktion, Planung und 

Fertigung sowie Montage und Service sind insbesondere praxisbezogene Aufgaben 

mit verknüpften informationstechnischen, technologischen und mathematischen 

Sachverhalten zu analysieren, zu bewerten und zu lösen. Dabei soll der Prüfling 

zeigen, dass er die Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz- und 

Umweltschutzbestimmungen berücksichtigen, die Verwendung von Holz, Holzwerk-, 

Hilfs-, Beschichtungsstoffen und Halbzeugen planen sowie Werkzeuge, Geräte, 

Maschinen und Anlagen zuordnen, Kundenanforderungen sowie Herstellerangaben 

beachten und qualitätssichernde Maßnahmen einbeziehen kann. Hierfür kommen 

insbesondere in Betracht:  

 

1. im Prüfungsbereich Gestaltung und Konstruktion: Beschreiben der 

Vorgehensweise bei der Gestaltung und Konstruktion von Erzeugnissen unter 

Berücksichtigung von Gestaltungsmerkmalen, Bauweisen, Funktion, 

Raumsituationen und -wirkungen sowie Konstruktionstechniken; Erstellen von 

Skizzen, Entwurfs- und Konstruktionszeichnungen;  

2. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung: Beschreiben der Vorgehensweise 

bei der Planung und Fertigung von Erzeugnissen unter Berücksichtigung von 

Produktqualität, Werkstoffeigenschaften, Maschinen- und 

Anlagentechnologien, technischen Unterlagen sowie Fertigungs- und 

Verfahrensabläufen; Anwenden von Fertigungstechniken und 

rechnergestützten Techniken, Durchführen von Kostenberechnungen, 

Optimieren von Arbeitsabläufen und Fertigungsprozessen; 
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Erstellen von Planungs- und Fertigungsunterlagen sowie 

Fertigungszeichnungen;  

3. im Prüfungsbereich Montage und Service: Beschreiben der Vorgehensweise 

bei der Montage von Erzeugnissen unter Berücksichtigung von örtlichen 

Gegebenheiten, Baustelleneinrichtungen, Montage-, Dicht-, Dämm- und 

Befestigungstechniken, Erstellen von Montageplänen und 

Abnahmeprotokollen; Beschreiben der Vorgehensweise bei der Erbringung von 

Serviceleistungen unter Berücksichtigung von Bedienungsanweisungen, 

Pflegehinweisen, Serviceverträgen, Gewährleistung und 

Garantiebestimmungen, Ausführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten; 

4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: allgemeine wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 

 

(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten 

auszugehen:  

 

1. Im Prüfungsbereich Gestaltung und Konstruktion 120 Minuten 

2. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung 120 Minuten 

3. im Prüfungsbereich Montage und Service 60 Minuten 

4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten 

 

 

§ 12 

Gewichtungsregelung 

 

(1) Das Ergebnis der Arbeitsaufgabe I und der Arbeitsaufgabe II ist jeweils mit 50 

Prozent zu gewichten.  

 

Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des 

Prüfungsausschusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung 

zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. 

Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind 

die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der 

mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

 

 

(2) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu 

gewichten:  

 

1. Prüfungsbereich Gestaltung und Konstruktion 30 Prozent 

2. Prüfungsbereich Planung und Fertigung 30 Prozent 

3. Prüfungsbereich Montage und Service 20 Prozent 

4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent 
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§ 13 

Bestehensregelung 

 

Die Prüfung ist bestanden, wenn im praktischen und schriftlichen Teil der Prüfung 

jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In drei 

Prüfungsbereichen des schriftlichen Teils der Prüfung müssen mindestens 

ausreichende Leistungen erbracht worden sein. In keiner der Arbeitsaufgaben des 

praktischen Teils sowie in dem weiteren Prüfungsbereich des schriftlichen Teils dürfen 

ungenügende Leistungen erbracht worden sein. 

 

 

§ 14  

Übergang 

 

Ein Übergang von einer Berufsausbildung nach dieser Ausbildungsregelung in eine 

entsprechende Ausbildung nach § 4 BBiG / § 25 HwO ist von der/dem Auszubildenden 

und der/dem Ausbildenden kontinuierlich zu prüfen. 

 

 

§ 15 

Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse 

 

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Ausbildungsregelung 

bestehen, können unter Anrechnung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit nach 

den Vorschriften dieser Verordnung fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien 

dies vereinbaren. 

 

 

§ 16 

Prüfungsverfahren 

 

Für die Zulassung zur Abschlussprüfung und das Prüfungsverfahren gilt die 

Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 

der Handwerkskammer Münster. 

 

 

§ 17 

Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit 

 

Soweit die Dauer der Ausbildung abweichend von dieser Ausbildungsregelung 

verkürzt oder verlängert werden soll, ist § 8 Abs. 1 und 2 BBiG / § 27 Abs. 1 und 2 

HwO entsprechend anzuwenden. 
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§ 18 

Inkrafttreten 

 

Diese Ausbildungsregelung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung auf der 

Internetseite www.hwk-muenster.de der Handwerkskammer Münster in Kraft. 

Gleichzeitig tritt an diesem Tage die Ausbildungsregelung über die Berufsausbildung 

zum/zur Holzbearbeiter / Holzbearbeiterin vom 10.06.1986 außer Kraft. 

 

 

 

Der vorstehende Erlass der Ausbildungsregelung zum/zur Fachpraktiker/in für 
Holzverarbeitung, der mit dem Beschluss der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Münster vom 20. Juni 2024 übereinstimmt, der 
satzungsgemäß zustande gekommen ist und den das Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen am 
21. Januar 2025 genehmigt hat (AZ: 216/2024-0005629), wird hiermit ausgefertigt 
und ist zu verkünden. 
 
Münster, 29. Januar 2025  
 
 
 
 
 gez. Jürgen Kroos  gez. Thomas Banasiewicz 
  Präsident Hauptgeschäftsführer 
 

http://www.hwk-muenster.de/

